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Artikel 1. (1) Bund, Länder und Gemeinden, diese vertreten durch den Österreichischen 
Gemeindebund und den Österreichischen Städtebund, sind ermächtigt, miteinander Ver-
einbarungen über einen Konsultationsmechanismus und einen Stabilitätspakt abzu-
schließen. 
 
... 
 
Artikel 2. (1) Auf die Vereinbarungen gemäß Art. 1 sind die für Vereinbarungen gemäß 
Art. 15a Abs. 1 B-VG geltenden bundes- und landesrechtlichen Vorschriften mit folgen-
den Abweichungen anzuwenden: 
 
... 
 
(2) Der Österreichische Gemeindebund und der Österreichische Städtebund sind be-
rechtigt, Anträge gemäß Art. 138a Abs. 1 B-VG zu stellen. 
 
Artikel 3. Den Gemeinden aus Vereinbarungen gemäß Art. 1 zustehende vermögens-
rechtliche Ansprüche können von diesen sowie in ihrem Namen vom Österreichischen 
Gemeindebund oder vom Österreichischen Städtebund nach Art. 137 B-VG geltend ge-
macht werden. 
 
... 


